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RS OGH 1958/8/26 4Ob77/58,
8Ob269/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1958

Norm

ZPO §502 Abs2 Db

Rechtssatz

Der zweite Rechtssatz des Judikat 56 (neu) ist auch dann anzuwenden, wenn das Berufungsgericht mit Teilurteil über

einzelne Ansprüche vermögensrechtlicher Natur entschieden und die Entscheidung über die restlichen Ansprüche

einem späteren Urteil vorbehalten hat.
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